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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in der Anlage erhalten Sie die Steuerhinweise zum Juli 2021.  

 

Des Weiteren beachten Sie bitte die in der Anlage beigefügten Inventurlisten 

zum 30.06.2021. 

 

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass Herr Marvin Eckermann und 

Herr Max Zellermann ihre Ausbildung zu Steuerfachangestellten erfolgreich 

abgeschlossen haben. Herr Eckermann und Herr Zellermann verstärken zu-

künftig unser Team in Göttingen als Steuerfachangestellte. Ebenfalls werden uns 

ab 01.07.2021 zwei neue Mitarbeiter unterstützen: Frau Julia Pandrock als 

Buchhaltungskraft und Herr Erik Wilhelm van Almsick als Steuerfachangestell-

ter. 

 

Herr Dr. Richard Moser wird zum 30.06.2021 seine Geschäftsführerstellung auf 

Frau Denise Ludwikowski übertragen. Mit verringerter Arbeitszeit bleibt Herr 

Dr. Moser aber weiterhin Mitglied unseres Kanzlei-Teams. 

 

Unsere Mitarbeiterin Frau Larissa Hübler hat ihre Fortbildung zur Fachassistentin 

für Land- und Forstwirtschaft abgeschlossen – Wir sind stolz und freuen uns, dass 

sie unseren Mandanten aus diesem Bereich weiterhin kompetent zur Seite stehen 

wird! 

 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen  

oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. 

 

  Mit freundlichen Grüßen 

     Dr. Moser & Collegen 

Steuerberatungsgesellschaft mbH 

  

Denise Ludwikowski 

Steuerberaterin 
…………………………………………. 

Anja Lehmann 

M.Sc.agr., Steuerberaterin 
…………………………………………. 

Benjamin Dietrich 

Steuerberater 
…………………………………………. 

Carsten Isermann 

Dipl.-Kfm., Steuerberater, LB 
…………………………………………. 

Marcus Kalinowski 

Dipl.-Kfm., Steuerberater 
…………………………………………. 

Carsten Mörlins 

Dipl.-Kfm., Steuerberater 
…………………………………………. 
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Termine Steuern/Sozialversicherung Juli/August 2021 

Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 12.07.20211 10.08.20212 

Umsatzsteuer 12.07.20213 10.08.20214 

Ende der Schonfrist obiger 

Steuerarten bei Zahlung 

durch: 

Überweisung5 15.07.2021 13.08.2021
 

Scheck6 12.07.2021 10.08.2021 

Gewerbesteuer entfällt 16.08.20218 

Grundsteuer entfällt 16.08.20218 

Ende der Schonfrist obiger 

Steuerarten bei Zahlung 

durch: 

Überweisung5 entfällt 19.08.2021 

Scheck6 entfällt 16.08.2021
 

Sozialversicherung7 26.07.2021 25.08.2021 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag  

sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner  

an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat. 

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 

abgelaufene Kalendervierteljahr. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-

nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 

Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 

die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 

stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermei-

den, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müs-

sen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.05.2021/24.06.2021, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regio-

nale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die 

Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 

Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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Einkommensteuer 

Sind Verlustverrechnungsbeschränkungen für 

Aktienveräußerungsverluste verfassungswidrig? 

Der Bundesfinanzhof hat dem Bundesverfassungs-

gericht die Frage vorgelegt, ob es mit dem Grund-

gesetz vereinbar ist, dass Verluste aus der Veräuße-

rung von Aktien nur mit Gewinnen aus der Veräu-

ßerung von Aktien und nicht mit sonstigen positiven 

Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet werden 

dürfen. 

Das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 hat die 

Besteuerung von Kapitalanlagen, die dem steuerli-

chen Privatvermögen zuzurechnen sind, grundle-

gend neugestaltet. Durch die Zuordnung von Ge-

winnen aus der Veräußerung von Kapitalanlagen 

(u. a. Aktien) zu den Einkünften aus Kapitalvermö-

gen unterliegen die dabei realisierten Wertverände-

rungen (Gewinne und Verluste) in vollem Umfang 

und unabhängig von einer Haltefrist der Besteue-

rung. Da Einkünfte aus Kapitalvermögen grundsätz-

lich abgeltend mit einem speziellen Steuersatz von 

25 % besteuert werden, sieht das Einkommensteu-

ergesetz vor, dass Verluste aus Kapitalvermögen nur 

mit sonstigen positiven Einkünften aus Kapitalver-

mögen ausgeglichen werden dürfen. Eine zusätzli-

che Verlustverrechnungsbeschränkung gilt für Ver-

luste aus der Veräußerung von Aktien. Diese dürfen 

nicht mit anderen positiven Einkünften aus Kapital-

vermögen, sondern nur mit Gewinnen, die aus der 

Veräußerung von Aktien entstehen, ausgeglichen 

werden. Nach der Gesetzesbegründung sollen 

dadurch Risiken für den Staatshaushalt verhindert 

werden. 

Im Streitfall hatte der Kläger aus der Veräußerung 

von Aktien ausschließlich Verluste erzielt. Er bean-

tragte, diese Verluste mit seinen sonstigen Einkünf-

ten aus Kapitalvermögen, die nicht aus Aktienver-

äusserungsgewinnen bestanden, zu verrechnen. 

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs bewirke das 

Einkommensteuergesetz eine verfassungswidrige 

Ungleichbehandlung, weil sie Steuerpflichtige ohne 

rechtfertigenden Grund unterschiedlich behandelt, 

je nachdem, ob sie Verluste aus der Veräußerung 

von Aktien oder aus der Veräußerung anderer Kapi-

talanlagen erzielt haben.  

 

 

 

 

Eine Rechtfertigung für diese nicht folgerichtige 

Ausgestaltung der Verlustausgleichsregelung für 

Aktienveräußerungsverluste ergebe sich weder aus 

der Gefahr der Entstehung erheblicher Steuermin-

dereinnahmen noch aus dem Gesichtspunkt der 

Verhinderung missbräuchlicher Gestaltungen oder 

aus anderen außerfiskalischen Förderungs- und 

Lenkungszielen.  

Berechnungsparameter für die Vermeidung ei-

ner doppelten Besteuerung von Renten 

Der Bundesfinanzhof hat erstmals genaue Berech-

nungsparameter für die Vermeidung einer doppel-

ten Besteuerung von Renten festgelegt und zeigte 

damit drohende doppelte Besteuerung künftiger 

Rentnergenerationen auf. 

Zwar hatte die Revision des Klägers - der eine seit 

dem Jahr 2007 laufende Rente mit entsprechend 

hohem Rentenfreibetrag bezieht - keinen Erfolg. Al-

lerdings ergibt sich auf der Grundlage der Berech-

nungsvorgaben des Bundesfinanzhofs, dass spätere 

Rentnerjahrgänge von einer doppelten Besteue-

rung ihrer Renten betroffen sein dürften. Dies folge 

daraus, dass der für jeden neuen Rentnerjahrgang 

geltende Rentenfreibetrag mit jedem Jahr kleiner 

werde. Er dürfte daher künftig rechnerisch in vielen 

Fällen nicht mehr ausreichen, um die aus versteuer-

tem Einkommen geleisteten Teile der Rentenversi-

cherungsbeiträge zu kompensieren. 

Im Streitfall wandte sich der Kläger dagegen, dass 

das Finanzamt - entsprechend der gesetzlichen 

Übergangsregelung - 46 % der ausgezahlten Rente 

als steuerfrei behandelt und die verbleibenden 54 % 

der Einkommensteuer unterworfen hatte. Der Klä-

ger hat eine eigene Berechnung vorgelegt, nach der 

er rechnerisch deutlich mehr als 46 % seiner Ren-

tenversicherungsbeiträge aus seinem bereits ver-

steuerten Einkommen geleistet hat. Nach seiner 

Auffassung liege deshalb eine verfassungswidrige 

doppelte Besteuerung von Teilen seiner Rente vor. 

Das Finanzgericht sah dies anders und wies die 

Klage ab. Auch der Bundesfinanzhof folgte der Auf-

fassung des Klägers nicht. Vielmehr halte er an sei-

ner bisherigen, vom Bundesverfassungsgericht be-

stätigten Rechtsprechung zur Rentenbesteuerung 

fest, nach der sowohl der mit dem Alterseinkünfte-

gesetz eingeleitete Systemwechsel zur nachgela-

gerten Besteuerung von Altersbezügen als auch die 

gesetzlichen Übergangsregelungen im Grundsatz 

verfassungskonform seien.  
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Klar sei danach aber auch, dass es im konkreten Ein-

zelfall nicht zu einer doppelten Besteuerung von 

Renten kommen dürfe. Eine solche doppelte Be-

steuerung werde vermieden, wenn die Summe der 

voraussichtlich steuerfrei bleibenden Rentenzu-

flüsse (kurz: steuerfreier Rentenbezug) mindestens 

ebenso hoch sei wie die Summe der aus dem bereits 

versteuerten Einkommen aufgebrachten Rentenver-

sicherungsbeiträge. Der Bundesfinanzhof hat kon-

krete Berechnungsparameter für die Ermittlung ei-

ner etwaigen doppelten Besteuerung von Renten 

festgelegt. Dabei hat er klargestellt, dass zum steu-

erfreien Rentenbezug nicht nur die jährlichen Ren-

tenfreibeträge des Rentenbeziehers, sondern auch 

die eines etwaig länger lebenden Ehegatten aus 

dessen Hinterbliebenenrente zu rechnen sind.  

Bei privaten Renten kann es systembedingt 

nicht zu doppelter Besteuerung kommen 

Der Bundesfinanzhof hat Streitfragen zum Problem 

der sog. doppelten Rentenbesteuerung geklärt. Er 

hat nicht nur über die Behandlung von Leistungen 

aus der freiwilligen Höherversicherung zur gesetzli-

chen Altersrente und Fragen der sog. Öffnungsklau-

sel entschieden. Er hat auch klargestellt, dass es bei 

Renten aus privaten Kapitalanlageprodukten außer-

halb der Basisversorgung (kurz: privaten Renten), 

die lediglich mit dem jeweiligen Ertragsanteil be-

steuert werden, systembedingt keine Doppelbe-

steuerung geben kann. 

Ertragsteuerliche Erfassung der Zinsen auf Steu-

ernachforderungen und Steuererstattungen 

Das Bundesfinanzministerium hat am 16.03.2021 

ein Schreiben zur ertragsteuerlichen Erfassung der 

Zinsen auf Steuernachforderungen und Steuerer-

stattungen veröffentlicht. Zinsen auf Steuernachfor-

derungen können ab dem Veranlagungszeitraum 

1999 nicht mehr steuermindernd geltend gemacht 

werden.  

 

Demgegenüber führen Zinsen auf Steuererstattun-

gen beim Gläubiger zu Einkünften aus Kapitalver-

mögen oder zu Einkünften anderer Art. Das neue 

Schreiben sieht nun vor, dass - zur Vermeidung un-

billiger Härten - auf Antrag Erstattungszinsen 

durch Verzinsung von Steuernachforderungen und 

Steuererstattungen nicht in die Steuerbemessungs-

grundlage einzubeziehen sind, soweit ihnen nicht 

abziehbare Nachzahlungszinsen gegenüberstehen, 

die auf ein und demselben Ereignis beruhen.  

Dabei sind Erstattungszinsen und die diesen gegen-

überstehenden Nachzahlungszinsen auf den Betrag 

der jeweils tatsächlich festgelegten Zinsen begrenzt.  

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende und 

Ehegattensplitting nicht im selben Jahr 

Ein Elternpaar, das im Dezember heiratete und erst 

vom Zeitpunkt der Eheschließung an in einem ge-

meinsamen Haushalt lebte, machte neben dem Ehe-

gattensplitting in seiner Steuererklärung für die Mo-

nate Januar bis November auch den Entlastungsbe-

trag für Alleinerziehende geltend. Das Finanzamt 

akzeptierte dies jedoch nicht. Für ein Paar, das sich 

für eine steuerliche Zusammenveranlagung ent-

schieden habe, gelte diese für das gesamte Jahr der 

Eheschließung - also auch für die Monate vor der 

Ehe. 

 

Das Finanzgericht München bestätigte die Auffas-

sung des Finanzamtes. Wenn bisher in eigenen 

Haushalten lebende Steuerpflichtige mit jeweils ei-

nem eigenen Kind erst ab ihrer Heirat im Dezember 

des Veranlagungszeitraums zusammengezogen 

seien und sie die Zusammenveranlagung beantra-

gen, stehe ihnen kein Entlastungsbetrag für Allein-

erziehende zu. Die Ehegatten gelten aufgrund der 

Zusammenveranlagung unabhängig davon, dass 

die Ehe erst im Dezember geschlossen wurde und 

die Voraussetzungen für eine Zusammenveranla-

gung erstmalig im Dezember erfüllt wurden, in kei-

nem Kalendermonat dieses Veranlagungszeitraums 

als alleinstehend mit der Folge, dass ihnen auch kein 

ermäßigter Entlastungsbetrag für den Zeitraum von 

Januar bis November zustehe. 

Handwerkerkosten auch bei Auszug steuerlich 

absetzen 

Bei einem Umzug aus beruflichen Gründen können 

die Umzugskosten als Werbungskosten in der Ein-

kommensteuererklärung geltend gemacht werden. 

Die Aufwendungen für die Renovierung der alten 

Wohnung können grundsätzlich - in bestimmtem 

Maße - steuerlich abgezogen werden. Was jedoch 

gilt beispielsweise bei der Entsorgung von Elektro-

geräten? Das Finanzgericht Sachsen hat diesbezüg-

lich entschieden, dass keine abziehbaren Wer-

bungskosten vorliegen, wenn aufgrund eines beruf-

lich veranlassten Umzugs Elektrogeräte in der Woh-

nung fachgerecht geprüft, ausgebaut und entsorgt 

werden. Jedoch sind diese Kosten teilweise als 

Handwerkerleistungen zu berücksichtigen.  
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Dementsprechend können sie mit 20 Prozent von 

maximal 6.000 Euro, also bis zu 1.200 Euro, unmit-

telbar von der Einkommensteuerschuld abgezogen 

werden. Eine Ausnahme gilt nur für die Entsor-

gungskosten. Diese bleiben insgesamt unberück-

sichtigt. Der Höchstbetrag von 6.000 Euro gilt ins-

gesamt für alle Handwerkerleistungen eines Jahres. 

Wichtig: Entscheidend für den Abzug ist immer das 

Jahr der Bezahlung.  

Hinweis 

Nur die in Rechnung gestellte Arbeitszeit der 

Handwerker inklusive der Mehrwertsteuer ein-

schließlich der in Rechnung gestellten Maschinen- 

und Fahrtkosten sowie der Verbrauchsmaterialien 

(z. B. Schmier-, Reinigungsmittel, Klebeband, 

Streugut, Folien) sind begünstigt.  

Steuerliche Nutzungsdauer für beruflich ange-

schaffte Computer, Drucker, Software etc. ver-

kürzt 

Wer sich für die Arbeit auf eigene Kosten Computer, 

Drucker oder Software etc. anschafft, kann das steu-

ermindernd geltend machen. Ab dem Veranla-

gungsjahr 2021 können die Kosten sogar vollstän-

dig im Jahr des Kaufes abgesetzt werden.  

Die Änderung dieser Steuervorschrift betrifft eine 

Vielzahl an Käufen, von Computerhardware über 

Peripheriegeräte und Zubehör bis hin zu Betriebs- 

und Anwendersoftware. Wird die Technik mindes-

tens zu 90 Prozent beruflich genutzt, ist die vollstän-

dige Abschreibung des Kaufpreises als Werbungs-

kosten erlaubt. Wenn der private Nutzungsanteil 

mehr beträgt, ist zwischen privater und beruflicher 

Nutzung abzugrenzen. Nur der berufliche Anteil ist 

gemessen am Kaufpreis absetzbar.  

Bisher mussten Computer, Drucker und Software 

mit einem Anschaffungspreis über 800 Euro netto 

über den Zeitraum von drei bis fünf Jahren abge-

schrieben werden. Der Kaufpreis wurde also auf 

mehrere Steuerjahre aufgeteilt. Dem liegt die AfA-

Tabelle zur Abschreibung für allgemeine Anlagegü-

ter zugrunde. Die Finanzverwaltung hat die steuer-

lichen Abschreibungsregelungen nun geändert: Seit 

dem 1. Januar 2021 wird eine gewöhnliche Nut-

zungsdauer von einem Jahr angenommen. Dies gilt 

auch rückwirkend für noch nicht vollständig abge-

schriebene Geräte. 

Hinweis 

Macht die private Nutzung einen nicht unerheb- 

lichen Anteil aus, sollte man ggf. mit dem Arbeit-

geber die Sachlage besprechen. Die private Nut-

zung von betrieblichen Personalcomputern ist 

nämlich steuerfrei und der Arbeitgeber hat stets 

die Möglichkeit der Sofortabschreibung! 

Steuerfolgen bei Vermietung von Ferienwoh-

nungen/-häusern im Ausland 

Wird von einer im Inland 

ansässigen Person eine 

ausländische Ferienwoh-

nung vermietet, erhebt zu-

nächst der ausländische 

Staat neben Grundsteuer 

auch Einkommensteuer - je 

nach Finanzverfassung von 

der Gemeinde, dem Land, 

Kanton oder der zentral-

staatlichen Steuerverwal-

tung - auf die Mieterträge. 

Aber auch in Deutschland sind diese Mieterträge als 

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zu er-

klären. Unter den gleichen Bedingungen, die auch 

für inländische Ferienwohnungen gelten, kann auch 

eine Einordnung als Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

in Betracht kommen (z. B. bei einer volleingerichte-

ten Wohnung, die von einer Feriendienstorganisa-

tion zur ständigen Vermietung bereitgehalten und 

laufend kurzfristig vermietet wird). Werden mit der 

Ferienwohnung laufend Verluste erzielt, kann auch 

eine steuerlich unbeachtliche Liebhaberei vorliegen. 

Liegen auch in Deutschland steuerpflichtige Ein-

künfte vor, kann aufgrund eines mit dem ausländi-

schen Staat abgeschlossenen Doppelbesteuerungs-

abkommens (DBA) je nach der Art des Abkommens 

eine Befreiung von der deutschen Steuer erfolgen 

(z. B. USA, Italien) oder eine Anrechnung der im Aus-

land erhobenen Steuern auf die deutsche Einkom-

mensteuer vorgenommen werden (z. B. Spanien, 

Schweiz). Wird auf die Einkünfte keine deutsche 

Steuer erhoben, unterliegen die Vermietungser-

träge dem Progressionsvorbehalt, d. h. der deutsche 

Steuersatz wird unter Berücksichtigung der auslän-

dischen Einkünfte auf die inländischen Einkünfte an-

gewandt.  
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Für die Ermittlung der Netto-Einkünfte gelten die 

gleichen Bestimmungen wie für inländische Ein-

künfte, d. h. der Ansatz von Werbungskosten und 

auch AfA auf die Anschaffungskosten des Gebäudes 

und der Möbel sind zulässig. Die ausländische 

Steuer kann aber höchstens bis zum Betrag der an-

teilig auf die Einkünfte entfallenden deutschen 

Steuer angerechnet werden. 

 

Wie auch bei inländischen Grundstücken hat eine 

Veräußerung innerhalb von 10 Jahren nach dem Er-

werb die Steuerpflicht des Veräußerungsgewinns 

zur Folge, es sei denn, das jeweils anzuwendende 

DBA schließt dies aus. 


